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	Muster: Vereinbarung über unbezahlten Sonderurlaub

	Die Parteien des Arbeitsverhältnisses vereinbaren einvernehmlich, dass dem Arbeitnehmer Max Mustermann vom 01.04.2024 bis 31.10.2024 unbezahlter Sonderurlaub gewährt wird. 
Während dieser Zeit ruhen die Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Der Arbeitgeber ist daher insbesondere nicht zur Fortzahlung des Entgelts und der darauf entfallenden Sozialabgaben verpflichtet. Dies gilt auch für Zeiten, in denen Arbeitsunfähigkeit eintritt. Während des unbezahlten Urlaubs entstehen keine Ansprüche auf 
den gesetzlichen und vertraglichen Erholungsurlaub. Die Parteien sind sich ferner darüber einig, dass der Anspruch auf die vertragliche Jahressonderzahlung für das Jahr 2024 um 7⁄12 gekürzt wird. Die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Nebenpflichten bleiben bestehen. Dies gilt insbesondere bezüglich Verschwiegenheit und Datenschutz. 
Der Arbeitnehmer wurde darüber belehrt, dass er mit seiner Krankenkasse das Bestehen bzw. die freiwillige Weiterführung des Versicherungsschutzes auf eigene Kosten regeln muss.
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